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Einleitung 

Immer wenn neue öffentlich-rechtliche  Abgaben (z.B. Wasserpfennig 
des Landes Baden-Württemberg, Straßenbenutzungsabgaben für den 
Schwerverkehr, Naturschutzabgabe des Bundes u.s.w.) als Gegenstand 
der öffentlichen  Diskussion oder gar der Rechtsprechung auftritt,  be-
schränkt sich die Prüfung der verfassungsrechtlichen  Zulässigkeit sol-
cher Abgaben nicht nur darauf,  ob sie mit Blick auf die klassische 
Abgabentrias entweder als Steuer, Gebühr oder als Beitrag qualifiziert 
werden. Eine verfassungsrechtliche  Prüfung dieser Art findet längst 
auch im Rahmen dessen statt, was heutzutage trotz erheblicher termi-
nologischer Unterschiede im allgemeinen als Sonderabgabe bezeichnet 
wird. Der skizzierte Ansatz deutet bereits darauf hin, daß Sonderabga-
ben in den letzten Jahren allmählich als eigener Typ in das System 
öffentlich-rechtlicher  Abgaben eingegliedert worden sind. Hiermit bildet 
die Abgrenzung der Sonderabgaben von anderen öffentlich-rechtlichen 
Abgaben - und vor allem von den Steuern - den eigentlichen Kern-
punkt der Problematik. 

Ihre Anerkennung und Systematisierung verdankt die Sonderabgabe 
in erster Linie der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts,  das 
durch seine Urteile zu einer Reihe von nichtsteuerlichen Abgaben den 
Weg zu einem dogmatisch gefestigten Recht der Sonderabgaben zu 
ebnen versuchte. In seinem epochemachenden Urteil zur Berufsausbil-
dungsabgabe hat der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts  die 
bislang in einzelnen Entscheidungen verstreuten Erkenntnisse zur Son-
derabgabe zusammengefaßt und ihre verfassungsrechtlichen  Zulässig-
keitskriterien ausgeführt. 

Selbst wenn die Kernthese dieser Rechtsprechung im Bereich des 
Sonderabgabenrechts eine weitgehende Resonanz erfahren  hat, blieb 
unklar, ob die vom Gericht aufgestellten Kriterien, nämlich Gruppen-
homogenität, Sachnähe, Gruppenverantwortung und Gruppennützigkeit, 
lediglich die verfassungsrechtlichen  Zulässigkeitsvoraussetzungen oder 
zugleich die allgemeinen Begriffsmerkmale  von Sonderabgaben darstel-
len. Damit stellt sich die Frage, ob diese Kriterien für jede Sonderab-
gabe uneingeschränkt gelten oder je nach der Funktion einer Abgabe 
ihre Geltung nicht in vollem Umfang in Anspruch nehmen sollen. 



14 Einleitung 

Angesichts dieser Unsicherheit wurden unterdessen Versuche unter-
nommen, die Begriffsmerkmale  von Sonderabgaben teils aus der von 
ihnen wahrzunehmenden Funktion, teils aus ihrem angeblichen Gegen-
leistungscharakter abzuleiten. Diese Bemühungen schlagen jedoch fehl, 
denn es geht bei der Charakterisierung einer Abgabe nicht um irgend-
eine Funktion, sondern um ihre verfassungsrechtliche  Legitimierung. 

Das Erkenntnisziel der vorliegenden Arbeit liegt nun in der Rechtfer-
tigungsproblematik von Sonderabgaben, und zwar im Herausfinden der 
sonderabgabenspezifischen  belastungslegitimierenden causa. Als der die 
Erhebung von Sonderabgaben legitimierende Belastungsgrund wird in 
der vorliegenden Arbeit die aus der Sachnähe der Abgabepflichtigen 
zum Abgabezweck resultierende besondere Verantwortung angesehen, 
die die Sonderabgaben als Sonderlast im Gegensatz zur steuerlichen 
Gemeinlast legitimiert und zugleich das Begriffsmerkmal  von Sonderab-
gaben ist. Dagegen ist dem Kriterium der Gruppenhomogenität und 
Gruppennützigkeit, dessen allgemeine Gültigkeit sich im gesamten Son-
derabgabenrecht als unwirksam erweist, nicht den Wesenselementen 
von Sonderabgaben zuzurechnen. 

Die Grundaussage der vorliegenden Arbeit, daß Sonderabgaben auf-
grund einer sonderabgabenspezifischen Verantwortung der Abgabe-
pflichtigen erhoben werden, gilt weiterhin sowohl für den Bereich der 
Umverteilung als auch der Abgabenlenkung, so daß weder eine fremd-
nützige noch eine lenkende Sonderabgabe ohne entsprechende Verant-
wortungsgrundlage als zulässig angesehen werden kann. 

Der politischen und finanzwissenschaftlichen  Diskussion über die 
neuen öffentlich-rechtlichen  Abgaben haben in jüngster Zeit sicherlich 
nicht nur die deutsche, sondern auch die fernöstliche Öffentlichkeit  -
zumal in der Republik Korea - große Aufmerksamkeit  geschenkt; dort 
werden die Abgaben solcher Art üblicherweise als „Quasi-Steuern" be-
zeichnet. Dennoch ist bislang in der Republik Korea eine grundlegende 
verfassungs- und abgabenrechtliche Beschäftigung mit Quasi-Steuern 
aus rechtswissenschaftlicher  Sicht unterblieben. Die vorliegende Arbeit 
unternimmt aus diesem Anlaß den Versuch, den Standort von Quasi-
Steuern im Rahmen des gesamten koreanischen Abgabenrechts festzu-
stellen und will damit zugleich einen rechtsvergleichenden Beitrag zum 
Sonderabgabenrecht allgemein liefern. 



Erster Te i l 

Begriff  der Sonderabgabe und ihre 
Abgrenzung gegenüber anderen 
öffentlich-rechtlichen  Abgaben 

A. Steuer 

I. Vorbemerkung 

In der Einleitung wurde bereits darauf hingewiesen, daß die Abgren-
zung der Sonderabgaben von anderen öffentlich-rechtlichen  Abgaben -
und zwar vor allem von den Steuern - der Mittelpunkt ist, von dem 
alle verfassungsrechtlichen  Diskussionen über Sonderabgaben ausgehen. 
Die Begriffsmerkmale  der Sonderabgabe können zunächst durch den 
Vergleich mit denen der Steuer in negativer Weise definiert  werden1. 
Der Vorteil einer solchen Ermittlungsweise liegt in erster Linie darin, 
daß im Gegensatz zu Sonderabgaben über den Begriff  der Steuer eine 
weitgehende Übereinstimmung besteht, obwohl das Grundgesetz selber 
über den Begriff  der Steuer schweigt2. 

Die Auffassung,  daß das Grundgesetz die Steuerdefinition des Art. 1 
Abs. 1 der Reichsabgabenordnung (RAO) als die seit Jahrzehnten 
eingebürgerte Begriffsbestimmung  des gemeindeutschen Steuerrechts 

1 Vgl. Hemeler,  Begriffsmerkmale  und Legitimation von Sonderabgaben, S. 15 
ff.,  27 ff.;  Richter,  Zur Verfassungsmäßigkeit  von Sonderabgaben, S. 17 ff. 

2 Trotzdem kommt der Ermittlung des verfassungsrechtlichen  Steuerbegriffs 
insofern eine entscheidende Bedeutung zu, als nur  Steuern verfassungsrechtlich 
geregelt worden sind, also die Gesetzgebungs-, Ertrags- und Verwaltungszustän-
digkeit von Steuern und der Finanzausgleich dazu bestimmt sind, die bundes-
staatliche Struktur der Bundesrepublik Deutschland und die ihr entsprechende 
Finanzordnung so zu gewährleisten, daß sie den Aufgaben des Bundes und der 
Länder gerecht werden können, vgl. BVerfGE 32, 333 (338). Aus diesem Grund 
ergibt sich die Notwendigkeit, Steuern und nichtfiskalische Abgaben begrifflich 
voneinander abzugrenzen. Andernfalls könnte der Gesetzgeber unter Berufung 
auf seine Sachkompetenz nach Art. 70 ff.  GG Abgaben einführen, die in Wahr-
heit Steuercharakter tragen, um damit die besonderen Gesetzgebungs-, Ertrags-
und Verwaltungskompetenzregelungen von Steuern zu umgehen, vgl. BVerfGE 
55, 274 (304). 




